
Stiefverwandte und das Zeugnisverweigerungsrecht gem. § 52 StPO 

 

Kleine Korrektur zum Webinar: Stiefkinder haben im Verhältnis zu Ihren Stiefeltern (und umgekehrt) 

ein Zeugnisverweigerungsrecht, Stiefgeschwister untereinander hingegen nicht.  


